
Stadt Kremmen Kremmen, 22-11-18

Sitzungsniederschrift des öffentlichen Teils

Die Stadtverordnetenversammlung  der  Stadt  Kremmen  führte  die  30.  öffentliche/nicht
öffentliche Sitzung  am  Donnerstag,  dem  10.11.2022  in  Kremmen,  Straße  der  Einheit  2,
Schulküche, um 19.00 Uhr durch.

a) anwesend

Gebauer, Stefanie Vorsitzende

Voigts, Malte-Sören Mitglied
Oertel, Helfred Mitglied
Schlichting, Ricky Mitglied
Steinke, Marcel Mitglied
Neumann, Lukas Mitglied
Berger, Brian Mitglied
Förster, Arthur Mitglied
Tietz, Reiner Mitglied
Kretzschmar, Andreas Mitglied
Busse, Sebastian Mitglied
Hornemann, Heino Mitglied
Klein, André Mitglied
Dietrich, Gert Mitglied
Kurth, Jürgen Mitglied
Koop, Eckhard Mitglied
Sommer, Lisa Mitglied
Brunner, Christoph Mitglied

b) abwesend

Winkler, Peter Mitglied

c) von der Verwaltung anwesend

Frau M. Nebel, Frau Tamms, Herr Artymiak

d) Gäste

Herr Grunewald (Planungsbüro)

e) Presse

MAZ, OGA

Die Mitglieder  waren durch  ordnungsmäßige Einladung  vom  28.10.2022 auf Donnerstag,
den 10.11.2022  unter  Mitteilung  der  Tagesordnung  einberufen.  Zeit,  Ort  und  Stunde  der
Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekanntgegeben.
Die Vorsitzende stellte bei der Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die ordnungsmäßige
Einberufung keine  Einwendungen  erhoben  wurden.  Die  Stadtverordnetenversammlung  war
nach der Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
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Bestätigte Tagesordnung

I. Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung
2. Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der

Stadtverordnetenversammlung vom 22.09.2022
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Informationen des Bürgermeisters
5. Auswertung Feuerwehrtag "Feuer und Flamme" - Übergabe Scheck Jugendfeuerwehr
6. Einwohnerfragestunde
7. Beratung und Beschluss:  Jahresrechnung der Stadt Kremmen für das Haushaltsjahr 2020

Beschlussvorlage - 01-175-2022
8. Beratung und Beschluss: Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2020

Beschlussvorlage - 01-176-2022
9. Beratung und Beschluss: Haushaltssatzung der Stadt Kremmen für das Jahr 2023 mit den

dazugehörigen Anlagen
Beschlussvorlage - 01-199-2022

10. Beratung und Beschluss: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan Nr. 77
"Gewerbegebiet Orion  Erweiterung Süd" der Stadt Kremmen
Beschlussvorlage - 01-177-2022

11. Beratung und Beschluss: Billigung der Vorentwurfsfassung für den Bebauungsplan Nr. 83
"Logistikzentrum  Teilfläche Ost" vom September 2022 zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
Beschlussvorlage - 01-178-2022

12. Beratung und Beschluss: Neufassung einer Allgemeinen Verwaltungsvorschrift der Stadt Kremmen
über das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen (A VWV Feuerwerk)
Beschlussvorlage - 01-179-2022

13. Beratung und Beschluss: Neufassung der Satzung über die Gewährung von
Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt
Kremmen (FFWEntschS)
Beschlussvorlage - 01-180-2022

14. Beratung und Beschluss: Widmungsverfügung Oranienburger Weg (zum Klärwerk)
Beschlussvorlage - 01-181-2022

15. Beratung und Beschluss: Teileinziehung der Verkehrsflächen Seeweg, Storchenweg und Birkenweg
Sperrung KFZ mit Zusatz Anlieger frei
Beschlussvorlage - 01-182-2022

16. Beratung und Beschluss: Widmungsverfügung Am Kanal (Berichtigung der Verfügung als Anlage des
Beschlusses 01-137-2022)
Beschlussvorlage - 01-194-2022

17. Beratung und Empfehlung: Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Produktsachkonto
57501/09610000, Anlagen im Bau Tourismus, Sanierung TIP-Museumscheune Kremmen
Beschlussvorlage - 01-198-2022

18. Beratung und Beschluss: Verschmelzung der beiden Geschäftsanteile der Stadt Kremmen an der
Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH in einen Geschäftsanteil (Antrag Fraktion UWG/LGU/SPD)
Beschlussvorlage - 01-189-2022

19. Beratung und Beschluss: Leitlinien für die Errichtung von Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet von
Kremmen (Antrag Fraktion DUB und GRÜN)
Beschlussvorlage - 01-197-2022

20. Beratung und Beschluss: Bewilligung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln für die Beschaffung von
Vorräten für die Schulküche Kremmen
Beschlussvorlage - 01-200-2022

21. Anfragen und Informationen der Abgeordneten

II. Nichtöffentlicher Teil

1. Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der
Stadtverordnetenversammlung vom 22.09.2022

2. Beratung und Beschluss: Dienstbarkeitsbestellung in der Gemarkung Kremmen
Beschlussvorlage - 01-190-2022

3. Beratung und Beschluss: Dienstbarkeitsbestellung in der Gemarkung Beetz
Beschlussvorlage - 01-193-2022

4. Beratung und Beschluss: Löschungsbewilligung einer Rückauflassungs-vormerkung zugunsten der
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Stadt Kremmen (Gemeinde Hohenbruch)
Beschlussvorlage - 01-192-2022

5. Beratung und Beschluss: Ankauf Grundbesitz in Sommerfeld, Bahnhofstraße Grundbuch von
Sommerfeld
Beschlussvorlage - 01-195-2022

6. Beratung und Beschluss: Vergabe der Lieferleistung "Lieferung von Erdgas an die Stadt Kremmen für
die Jahre 2023/ 2024" nach Offenem Verfahren VF-02-2022
Beschlussvorlage - 01-196-2022

7. Anfragen und Informationen der Abgeordneten
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Punkt
der

Verhandlungsniederschrift und Beschlüsse Abstimmungs
ergebnis

Tages-
ordnung

Stadtverordnetenversammlung am 10.11.2022 Ja Nein Enth

I. Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung

Die Vorsitzende  der  Stadtverordnetenversammlung,  Frau  Dr.
Gebauer, eröffnet  am  Donnerstag,  den  10.11.2022  um  19  Uhr  die
30. Stadtverordnetenversammlung.  Sie  begrüßt  die  Mitglieder  der
Stadtverordnetenversammlung, die  Bürger,  die  Pressevertreter
sowie die Mitarbeiter der Verwaltung.

Anschließend stellt  die  Vorsitzende  die  Ordnungsmäßigkeit  der
Ladung und  die  Beschlussfähigkeit  fest.  Von  insgesamt  19
Mitgliedern der  Stadtverordnetenversammlung  sind  18  anwesend.
Herr Winkler fehlt entschuldigt.  

2. Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über
den öffentlichen Teil der Stadtverordnetenversammlung vom 22.09.2022

Da keine  Ergänzungs-  oder  Änderungswünsche  zum  öffentlichen
Teil der  Sitzungsniederschrift  vom  22.09.2022  bestehen,  ist  der
öffentliche Teil somit bestätigt.  

3. Feststellung der Tagesordnung

Frau Dr.  Gebauer  verweist  auf  die  Tischvorlage  Beratung und
Beschluss: Bewilligung  von  überplanmäßigen  Haushaltsmitteln  für
die Beschaffung  von  Vorräten  für  die  Schulküche  Kremmen  und
teilt mit,  dass  die  Verwaltung  darum  bittet,  diesen
Tagesordnungspunkt aufgrund  der  Eilbedürftigkeit  mit
aufzunehmen. Da keine Fragen oder  Anmerkungen  bestehen,  bittet
sie um Abstimmung zur geänderten Tagesordnung.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 18 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

Somit ist  dieser  Tagesordnungspunkt  einstimmig  als  20.  Punkt
mitaufgenommen.

Es folgen keine weiteren Änderungswünsche.  Die Tagesordnung ist
daher nebst der Ergänzung bestätigt.  

4. Informationen des Bürgermeisters

Herr Busse  begrüßt  alle  Abgeordneten  sowie  Gäste  und  heißt  den
neuen Bauamtsleiter  Herrn  Artymiak  in  der  Stadt  Kremmen
willkommen. Herr  Artymiak  stellt  sich  kurz  vor,  freut  sich  auf  die
neuen Herausforderungen  und  die  bereits  angeschobenen  Projekte
zielführend als  Team  im  Sinne  der  Bürger,  der  Ortsbeiräte  und  der
Stadtverordneten umsetzen zu können.
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Da Herr  Dietrich  zum  01.12.2022  sein  Amt  als  Ortsvorsteher  und
Stadtverordneter niederlegt,  verabschiedet  Herr  Busse  ihn  mit  einer
kurzen Rede  nebst  Blumenstrauß  und  Präsentkorb.  Frau  Dr.
Gebauer verabschiedet  Herrn  Dietrich  ebenfalls  im  Namen  aller
Stadtverordneten mit einem kleinen Präsent.

Weiterhin teilt  Herr  Busse  mit,  dass  der  Rechnungsprüfungsbericht
(Vergabe) für  das  Jahr  2020  vorliegt  und  sehr  wohlwollend  für  die
Stadt Kremmen ausgefallen ist. Es wurden 14 Vergaben geprüft und
wer diesen Bericht  einsehen möchte,  kann sich diesen gerne in der
Stadt Kremmen abholen oder zuschicken lassen.

Des Weiteren  verweist  er  auf  die  Tischvorlage  Maßnahmen zur
Energiekrise  und  sagt  dazu  aus,  dass  es  sich  hierbei  um  eine
Information aus der Verwaltung für die Stadtverordneten handelt, da
Herr Tietz  in  der  letzten  Stadtverordnetenversammlung  um  einen
Bericht bat.

Herr Busse  berichtet  weiter,  dass  das  Bauprojekt  Bonava
abgesagt ist, da Bonava den Vertrag zurückziehen wird.

Daneben teilt  er  mit,  dass  eine  Einladung  an  alle  Stadtverordneten
für den 17.11.2022 um 19 Uhr in der Seelodge versandt worden ist.
Herr Busse  bittet  um  rege  Teilnahme,  um  alle  offenen  Fragen
stellen zu  können  und  eine  Diskussion  zu  eröffnen.  Es  fanden  im
Vorfeld zwei  Mediationstermine  statt  und  darüber  werden  Herr
Busse sowie Herr Baumgart in diesem Termin berichten.
 
Darüber hinaus  informiert  Herr  Busse,  dass  am  19.12.2022  ab
18.30 Uhr  das  Eisstockschießen  zwischen  den  Stadtverordneten
und den Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeitern des Rathauses auf dem
Spargelhof in Kremmen stattfindet. Eine Einladung wird noch folgen.

5. Auswertung Feuerwehrtag "Feuer und Flamme" - Übergabe Scheck
Jugendfeuerwehr

Frau Dr.  Gebauer  berichtet,  dass  nach  langer  Pause  Feuer und
Flamme  in  diesem  Jahr  wieder  stattgefunden  hat  und  dieses  Mal
die Feuerwehr im Vordergrund stand.  Sie bittet  Herrn Dalibor, da er
maßgeblich daran  beteiligt  war,  um  einen  kurzen  Bericht.  Herr
Dalibor berichtet  kurz  über  das  Event,  welches  bereits  seit  15
Jahren stattfindet  und  dass  das  übrig  gebliebene  Geld  aus  diesem
Jahr an die Jugendfeuerwehr gesponsert wird.

Frau Dr.  Gebauer  bittet  Frau  Schwabe  (Förderverein  LZ3),  Herrn
Koeser (Förderverein  LZ2),  Frau  Opatz  in  Vertretung  von  Herrn
Petsch (Förderverein  LZ1),  Herrn Schimming (Stadtjugendwart)  und
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Herrn Fritz  (Stadtbrandmeister)  nach  vorne.  Herr  Dalibor  überreicht
den Scheck in Höhe von 1.111,00 EUR für die Jugendfeuerwehr.

Frau Dr.  Gebauer  bedankt  sich  auch  im  Namen  aller
Stadtverordneten für  das  Engagement  und  überreicht  kleine
Präsente. Herr  Busse  bedankt  sich  ebenfalls  bei  allen  Beteiligten
und vor allem bei  Herrn Dalibor,  dass  er  solch  ein  Event  ins Leben
gerufen hat.  

6. Einwohnerfragestunde

Zwei Anwohnerinnen  des  Seewegs  fragen  nach,  ob  die
Versiegelung des  Seewegs  im  nächsten  Jahr  durchgeführt  wird.
Herr Busse  antwortet,  dass  dies  der  Fall  ist  und  die  Maßnahme  im
Haushalt 2023,  der  heute  beschlossen  werden  soll,  mit  eingeplant
ist.

Frau L. weist auf den stattfindenden Runden Tisch des Ortsbeirates
Kremmen zum  Thema  Klubhaus  am  23.11.2022  um  17  Uhr  im
Ratssaal der Stadt Kremmen hin und bittet,  dass aus jeder Fraktion
mindestens ein Mitglied anwesend sein sollte.

Nachdem keine  weiteren  Fragen  gestellt  werden,  schließt  Frau  Dr.
Gebauer die Einwohnerfragestunde.  

7. Beratung und Beschluss:  Jahresrechnung der Stadt Kremmen für das
Haushaltsjahr 2020
Beschlussvorlage - 01-175-2022

Herr Voigts  informiert,  dass  der  Finanzausschuss  am  20.10.2022
diesem mehrheitlich zugestimmt hat.

Nachdem es  keine  weiteren  Äußerungen  gibt,  bittet  Frau  Dr.
Gebauer um Abstimmung.    

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kremmen beschließt gemäß
§ 82  (4)  der  Kommunalverfassung  des  Landes  Brandenburg  (BbgKVerf)
den geprüften Jahresabschluss der  Stadt  Kremmen für  das Haushaltsjahr
2020.

Stimmverhältnis: einstimmig
Abstimmung: laut Vorschlag

15 0 3

8. Beratung und Beschluss: Entlastung des Bürgermeisters für das
Haushaltsjahr 2020
Beschlussvorlage - 01-176-2022

Herr Voigts  teilt  mit,  dass  der  Finanzausschuss  am  20.10.2022
diesem mehrheitlich zugestimmt hat.

Nachdem es keine weiteren Fragen gibt, bittet Frau Dr. Gebauer um
Abstimmung.  

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kremmen beschließt gemäß
§ 82  Abs.  4  (BbgKVerf)  nach  pflichtgemäßer  Prüfung  durch  das
Rechnungsprüfungsamt des  Landkreises  Oberhavel,  die  Entlastung  für

Seite  6 / 15



das Haushaltsjahr 2020 zu erteilen.

Stimmverhältnis: einstimmig
Abstimmung: laut Vorschlag

15 0 3

9. Beratung und Beschluss: Haushaltssatzung der Stadt Kremmen für das Jahr
2023 mit den dazugehörigen Anlagen
Beschlussvorlage - 01-199-2022

Frau Dr.  Gebauer  weist  auf  die  vorliegende  Tischvorlage  hin,  dass
die Verwaltung  einen  Änderungsantrag  hinsichtlich  des
Haushaltsplanentwurfs 2023 gestellt hat.

Herr Voigts,  Herr  Schlichting  und  Herr  Kretzschmar  teilen  als
Ausschussvorsitzende mit,  dass  in  den  jeweiligen  Ausschüssen  die
Haushaltssatzung 2023 mehrheitlich empfohlen wurde.

Herr Busse  berichtet,  dass  im  Vorfeld  bekannt  war,  dass  im
nichtöffentlichen Teil ein Gaslieferungsvertrag zu beschließen ist. Es
fand am  Dienstag  nach  einer  dritten  Ausschreibung  eine
Submission statt  und  es  wurde  ein  Anbieter  gefunden.  Die
eingestellten finanziellen  Mittel  im  Haushaltsplan  2023  für  die
Gaslieferung wurden  mit  140.000  EUR  angesetzt.  Nach  Erhalt  des
Ergebnisses der Ausschreibung ergibt sich ein Defizit i.H.v. 246.000
EUR und  daher  muss  diese  Summe  im  Haushalt  2023  eingestellt
werden.

Des Weiteren  ist  ein  Zuwendungsbescheid  zur  Durchführung  der
Kindertagesbetreuung im  Jahr  2022  des  Landkreises  Oberhavel
eingegangen. Daraus ergeben sich Mehrerträge i.H.v. 150.000 EUR
für das Jahr 2023 und daher muss der veranschlagte Ansatz erhöht
werden.

Weiterhin wird  die  Investitionsmaßnahme  für  die  energetische
Sanierung des  Rathauses  die  für  die  Jahre  2023-2025  (1.120.000
EUR) geplant  war,  zurückgestellt.  Der  Haushalt  muss  im  Landkreis
überprüft werden  und  je  weniger  Investitionen  geplant  sind,  umso
besser das  Ergebnis  im  Finanzplan.  Im nächsten  Jahr  wird geprüft,
ob es  finanziell  möglich  ist,  die  Investitionsmaßnahme  für  das  Jahr
2024 wieder einzustellen.

Daher ergibt  sich  ein  Gesamtergebnis  im  Ergebnisplan  i.H.v.
644.600,00 EUR und  dieses  wird durch  die  Rücklagen i.H.v.  5  Mio.
EUR gedeckelt.  Das  Gesamtergebnis  im  Finanzplan  beträgt
2.569.200,00 EUR durch die vorher genannten Veränderungen.
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Herr Klein  fragt  nach,  warum  der  Verein  Speedway Team
Wolfslake , der  nicht  hier  ansässig  ist,  mit  10.000  EUR  gefördert
wird, wenn  zum  ersten  Mal  ein  Negativ-Haushalt  vorliegt.  Er  wird
ohne Änderung  der  Förderung  diesem  Haushaltsentwurf  nicht
zustimmen.

Herr Busse  antwortet,  dass  er  von  dem  Verein  einen  Antrag
bekommen und  verschiedene  Telefonate  mit  Verantwortlichen  aus
dem Vorstand  geführt  hat.  Die  Unterlagen  wurden  dem  Kultur-  und
Sozialausschuss vorgelegt  und  dieser  hat  die  Förderung
mehrheitlich empfohlen.  Der  Verein  besteht  aus  ca.  85  Mitgliedern
und 22 davon kommen aus Kremmen.  Er sagt weiter aus,  dass der
entscheidende Punkt  dabei  die  Sicherheit  und  das  Lebewohl  der
Mitglieder (Kinder  und  Erwachsene)  ist  und  wird  diesem  Antrag
zustimmen. Er  bittet  darum,  den  Haushaltsentwurf  im  Großen  und
Ganzen zu  sehen  und  nicht  nur  einzelne  Positionen.  Nach
Rücksprache mit  der  Gemeinde  Oberkrämer  hat  diese  für  diesen
Verein 15.000  EUR  im  Haushalt  eingestellt.  Der  Verein  benötigt
30.000 EUR Eigenmittel,  um eine  Förderung  i.H.v  120.000  EUR zu
erhalten.

Herr Klein  erwidert,  dass  er  die  Förderung  durch  die  aktuelle
Haushaltslage nicht  nachvollziehen  kann  und  es  ein  selbst
verschuldetes Risiko  ist,  wer  diesen  Sport  betreibt.  Dann  sollte
lieber der  Bürgerhaushalt,  bei  dem  alle  Ortsteile/Bürger  der  Stadt
Kremmen bedacht  werden,  wiedereingestellt  und  nicht  gestrichen
werden. Herr  Busse  teilt  dazu  mit,  dass  es  von  den  Abgeordneten
mehrheitlich empfohlen  wurde,  dass  der  Bürgerhaushalt
rausgenommen wird.

Herr Voigts äußert sich, dass der Verein hier in Kremmen gegründet
wurde und somit einen Bezug zur Stadt hat.

Herr Schlichting  informiert,  dass  dies  der  letzte  Speedwayverein  in
Brandenburg ist  und  die  Projektförderung  hauptsächlich  für  die
Sicherheit der Mitglieder/Teilnehmer und Zuschauer gedacht ist.

Frau Dr.  Gebauer  sagt  kurz  aus,  dass  der  Verein  ohne  diese
Förderung nicht weiter existieren kann.

Herr Koop  schließt  sich Herrn Klein  an  und  kann  es  ebenfalls  nicht
nachvollziehen, dass  ein  nicht  ansässiger  Verein  gefördert  werden
soll, obwohl  verschiedene  andere  Projekte  abgesagt  wurden,  ein
Negativ-Haushalt besteht.  Er  lehnt  diese  Förderung  und  damit  den
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Haushaltsentwurf im Ganzen ab.

Da keine  weiteren  Fragen  oder  Anmerkungen  bestehen,  bittet  Frau
Dr. Gebauer um Abstimmung zum Änderungsantrag.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 13 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 5

Nachdem es  keine  weiteren  Bemerkungen  gibt,  bittet  Frau  Dr.
Gebauer um Abstimmung.  

Die Stadtverordnetenversammlung  der  Stadt  Kremmen  beschließt  die
Haushaltssatzung 2023 der Stadt Kremmen mit ihren Anlagen.

Stimmverhältnis: mehrstimmig
Abstimmung: laut Vorschlag

13 3 2

10. Beratung und Beschluss: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für den
Bebauungsplan Nr. 77 "Gewerbegebiet Orion  Erweiterung Süd" der Stadt
Kremmen
Beschlussvorlage - 01-177-2022

Herr Schlichting  berichtet,  dass  der  Bau-/Wirtschafts-  und
Umweltausschuss am  01.09.2022  diesem  einstimmig  zugestimmt
hat. Herr  Koop  teilt  mit,  dass  der  Ortsbeirat  Kremmen  diesem  am
01.11.2022 ebenfalls einstimmig zugestimmt hat.

Nachdem es keine weiteren Fragen gibt, bittet Frau Dr. Gebauer um
Abstimmung.  

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kremmen beschließt:

1. Die Aufhebung des Beschlusses vom 12.12.2019 mit  der Nummer 01-
119-2019.

2. Die Einstellung Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 77
Gewerbegebiet Orion   Erweiterung  Süd  im  OT  Kremmen.  Das

Plangebiet umfasst  die  Flurstücke  64/8  teilw.  und  65 teilw. , Flur 8
sowie das  Flurstück  113 teilw. , Flur 9  in  der  Gemarkung Kremmen
gemäß der  beigefügten  Anlage  mit  einer  Größe  von  insgesamt  rund
4,40 ha.

3. Die Einstellung des  Verfahrens  zur Aufstellung des  Bebauungsplanes
ist ortsüblich bekannt zu machen.

Stimmverhältnis: einstimmig
Abstimmung: laut Vorschlag

17 0 1

11. Beratung und Beschluss: Billigung der Vorentwurfsfassung für den
Bebauungsplan Nr. 83 "Logistikzentrum  Teilfläche Ost" vom September
2022 zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß
§ 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
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Beschlussvorlage - 01-178-2022

Herr Schlichting  informiert,  dass  der  Bau-/Wirtschafts-  und
Umweltausschuss am  01.09.2022  diesem  einstimmig  zugestimmt
hat. Herr Hornemann berichtet, dass der Ortsbeirat Staffelde diesem
ebenfalls einstimmig zugestimmt hat.

Herr Klein fragt nach, ob die eingeplante Streuobstwiese eingezäunt
oder öffentlich  zugänglich gemacht  wird.  Herr  Grunewald  antwortet,
dass diese eingezäunt und öffentlich  zugänglich gemacht wird. Dies
wird nicht  im B-Plan  geregelt,  aber  der  Vorhabenträger  hat  dies mit
eingeplant.

Nachdem es  keine  weiteren  Äußerungen  gibt,  bittet  Frau  Dr.
Gebauer um Abstimmung.  

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kremmen beschließt:

Der Vorentwurf  des  Bebauungsplans  Nr.  83  Logistikzentrum  Teilfläche
Ost  vom  September  2022  mit  Begründung  und  Umweltbericht  wird
gebilligt und  zur  Durchführung  des  frühzeitigen  Beteiligungsverfahrens
gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB bestimmt.

Stimmverhältnis: einstimmig
Abstimmung: laut Vorschlag

18 0 0

12. Beratung und Beschluss: Neufassung einer Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift der Stadt Kremmen über das Abbrennen von
pyrotechnischen Gegenständen (A VWV Feuerwerk)
Beschlussvorlage - 01-179-2022

Herr Schlichting  informiert,  dass  der  Bau-/Wirtschafts-  und
Umweltausschuss am  01.09.2022  diesem  einstimmig  zugestimmt
hat. Herr  Koop  berichtet,  dass  der  Ortsbeirat  Kremmen  diesem
ebenfalls am 01.11.2022 einstimmig zugestimmt hat.

Nachdem es  keine  weiteren  Anmerkungen  gibt,  bittet  Frau  Dr.
Gebauer um Abstimmung.  

Die Stadtverordnetenversammlung  der  Stadt  Kremmen  beschließt  die
Neufassung einer  Allgemeinen  Verwaltungsvorschrift  der  Stadt  Kremmen
über das  Abbrennen  von  pyrotechnischen  Gegenständen  (A  VWV
Feuerwerk).

Stimmverhältnis: einstimmig
Abstimmung: laut Vorschlag

18 0 0

13. Beratung und Beschluss: Neufassung der Satzung über die Gewährung von
Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Angehörige der
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kremmen (FFWEntschS)
Beschlussvorlage - 01-180-2022
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Frau Dr. Gebauer weist auf die Tischvorlage hin.

Herr Schlichting  teilt  mit,  dass  der  Bau-/Wirtschafts-  und
Umweltausschuss empfohlen  hat,  dass  in  §  4  Abs.  3  ein  Satz  und
Abs. 5 komplett  ergänzt wird. Ansonsten hat  dieser dem einstimmig
zugestimmt.

Nachdem keine  weiteren  Äußerungen  erfolgen,  bittet  Frau  Dr.
Gebauer um Abstimmung.  

Die Stadtverordnetenversammlung  der  Stadt  Kremmen  beschließt  die
Neufassung der  Satzung  über  die  Gewährung  von
Aufwandsentschädigungen und  Zuwendungen  an  Angehörige  der
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kremmen (FFWEntschS).

Stimmverhältnis: einstimmig
Abstimmung: laut Vorschlag

18 0 0

14. Beratung und Beschluss: Widmungsverfügung Oranienburger Weg (zum
Klärwerk)
Beschlussvorlage - 01-181-2022

Herr Schlichting  teilt  mit,  dass  der  Bau-/Wirtschafts-  und
Umweltausschuss am  01.09.2022  diesem  einstimmig  zugestimmt
hat. Herr  Koop  informiert,  dass  der  Ortsbeirat  Kremmen  diesem
ebenfalls am 01.11.2022 einstimmig zugestimmt hat.

Nachdem es keine weiteren Fragen gibt, bittet Frau Dr. Gebauer um
Abstimmung.  

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kremmen beschließt auf der
Grundlage des § 6  Brandenburgisches Straßengesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom  28.07.2009  (GVBl.I/09,  Nr  15,  Seite  358)  zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GVBl.I/18, Nr. 37,
S. 3)  die  Widmung  des  Oranienburger  Weges  (zum  Klärwerk,
Straßennummer G5045)  als  öffentlichen  Verkehrsfläche.  Die  Straße  wird
als Gemeindestraße  nach  §  3  Abs.  4  Brandenburgisches  Straßengesetz
eingestuft.

Die Widmungsverfügung  mit  dem  Lageplan  ist  Bestandteil  des
Beschlusses.   

Stimmverhältnis: einstimmig
Abstimmung: laut Vorschlag

18 0 0

15. Beratung und Beschluss: Teileinziehung der Verkehrsflächen Seeweg,
Storchenweg und Birkenweg Sperrung KFZ mit Zusatz Anlieger frei
Beschlussvorlage - 01-182-2022
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Herr Schlichting  berichtet,  dass  der  Bau-/Wirtschafts-  und
Umweltausschuss am  01.09.2022  diesem  einstimmig  zugestimmt
hat. Herr  Koop  teilt  mit,  dass  der  Ortsbeirat  Kremmen  diesem  am
01.11.2022 ebenfalls einstimmig zugestimmt hat.

Herr Busse informiert, dass die Stadt Kremmen sich den Problemen
der Einwohner  annimmt  und  er  sich  wünscht,  dass  die  Bürger  sich
an das  Verkehrszeichen  halten  werden.  Wenn  der  Beschluss,  die
Auflage und die verkehrsrechtliche Anordnung durch sind, sollte das
Verkehrsschild spätestens  Anfang  nächsten  Jahres  aufgestellt
werden. Frau  Dr.  Gebauer  merkt  an,  dass  die  Anlieger  berichten
sollen, ob die Verkehrszeichen beachtet werden.

Nachdem es  keine  weiteren  Bemerkungen  gibt,  bittet  Frau  Dr.
Gebauer um Abstimmung.  

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kremmen beschließt auf der
Grundlage des  §  8  Abs.  3  Brandenburgisches  Straßengesetz  in  der
Fassung der  Bekanntmachung  vom  28.07.2009  (GVBl.I/09,  Nr  15,  Seite
358) zuletzt  geändert  durch  Artikel  2  des  Gesetzes  vom  18.12.2018
(GVBl.I/18, Nr. 37, S. 3) die Teileinziehung für

Seeweg
Storchenweg
Birkenweg

Es ist  beabsichtigt  die  Widmung  mit  der  Maßgabe  einzuschränken,  dass
zur Minderung  der  Lärm-  und  Schadstoffimmissionen  und  somit  zur
Verbesserung der  Lebensqualität diese Straßen künftig für  Kraftfahrzeuge
mit dem Zusatz Anlieger frei gesperrt werden.

Die Teileinziehung mit dem Lageplan ist Bestandteil des Beschlusses.   

Stimmverhältnis: einstimmig
Abstimmung: laut Vorschlag

18 0 0

16. Beratung und Beschluss: Widmungsverfügung Am Kanal (Berichtigung der
Verfügung als Anlage des Beschlusses 01-137-2022)
Beschlussvorlage - 01-194-2022

Herr Artymiak  berichtet  kurz,  dass  ein  Formfehler  in  der
Flurstücksbezeichnung erfolgt ist.

Nachdem es  keine  weiteren  Anmerkungen  gibt,  bittet  Frau  Dr.
Gebauer um Abstimmung.  

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kremmen beschließt auf der
Grundlage des § 6  Brandenburgisches Straßengesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom  28.07.2009  (GVBl.I/09,  Nr  15,  Seite  358)  zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GVBl.I/18, Nr. 37,
S. 3) die Widmung eines Seitenweges Am Kanal (Straßennummer S5075)
in Kremmen  als  öffentlichen  Verkehrsfläche.  Die  Straße wird  als  sonstige
öffentliche Straße  nach  §  3  Abs.  5  Brandenburgisches  Straßengesetz
eingestuft.
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Die Widmungsverfügung  mit  dem  Lageplan  ist  Bestandteil  des
Beschlusses.

Aufgrund eines  Schreibfehlers  in  der  Widmungsverfügung
(Lagebezeichnung) als  Anlage  des  Beschlusses  vom  22.09.2022
(Beschluss-Nr. 01-137-2022) ist die Anlage zu berichtigen. Die gewidmete
Straßenfläche liegt  nicht  auf  dem  Flurstück  12  (teilw.)  der  Flur  20
Gemarkung Kremmen, sondern auf dem Flurstück 150 (teilw.)  der Flur 20
Gemarkung Kremmen.   

Stimmverhältnis: einstimmig
Abstimmung: laut Vorschlag

17 0 1

17. Beratung und Empfehlung: Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe
im Produktsachkonto 57501/09610000, Anlagen im Bau Tourismus,
Sanierung TIP-Museumscheune Kremmen
Beschlussvorlage - 01-198-2022

Herr Koop  fragt  nach,  welche  Planungsänderungen  erforderlich
waren und  bittet  um  eine  Kostenaufschlüsselung  der  zusätzlichen
Bauleistungen. Herr  Busse  antwortet,  dass  die  Heizungsanlage  für
den Fußboden  so  nicht  wieder  in  Betrieb  genommen  werden kann,
daher werden  neue  Heizkörper  benötigt  und  es  muss  ein  neuer
Fahrstuhl eingebaut  werden.  Daher  sind  die  höheren  Kosten
entstanden und die Kostenaufstellung wird nachgereicht.

Nachdem es keine weiteren Fragen gibt, bittet Frau Dr. Gebauer um
Abstimmung.  

Die Stadtverordnetenversammlung  der  Stadt  Kremmen  beschließt  die
überplanmäßige Ausgabe  in  Höhe  von  65.000,00   in  der  Kontierung
57501/09610000 im  Investitionshaushalt  des  Jahres  2022.  Die
diesbezüglich erforderlichen Mittel  werden im Investitionshaushalt  aus der
Kontierung 61101/41110000 übertragen.

Der Bürgermeister  wird  beauftragt  und  bevollmächtigt,  die  entsprechende
Anordnung zu unterzeichnen.   

Stimmverhältnis: mehrstimmig
Abstimmung: laut Vorschlag

15 1 2

18. Beratung und Beschluss: Verschmelzung der beiden Geschäftsanteile der
Stadt Kremmen an der Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH in einen
Geschäftsanteil (Antrag Fraktion UWG/LGU/SPD)
Beschlussvorlage - 01-189-2022

Herr Schlichting  berichtet  kurz,  dass  vor  zwei  Jahren  angeregt
wurde, dass die Wohnungsbaugesellschaft  Kremmen mbH (WOBA)
die stadteigenen  Wohnungen  übernimmt  und  durch  diese
Übernahme sind die beiden Geschäftsanteile entstanden. Daher hat
die Fraktion  den  Antrag gestellt,  diese  beiden  Geschäftsanteile  nun
zu verschmelzen.
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Nachdem es  keine  weiteren  Bemerkungen  gibt,  bittet  Frau  Dr.
Gebauer um Abstimmung.  

Die Stadtverordnetenversammlung  der  Stadt  Kremmen  beschließt  die
Verschmelzung der beiden Geschäftsanteile 1 ( 44,4%) und 2 (55,6%) der
Stadt Kremmen an der Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH in einen
Geschäftsanteil.

Der Geschäftsführer  der  Wohnungsbaugesellschaft  Kremmen  mbH  wird
mit der Umsetzung beauftragt.   

Stimmverhältnis: einstimmig
Abstimmung: laut Vorschlag

18 0 0

19. Beratung und Beschluss: Leitlinien für die Errichtung von
Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet von Kremmen (Antrag Fraktion DUB und
GRÜN)
Beschlussvorlage - 01-197-2022

Herr Klein  berichtet  kurz  zu  dem gestellten  Antrag,  dass  es  um die
Erweiterung der Leitlinien für die Errichtung von Photovoltaikanlagen
geht und eine Arbeitsgruppe Energie  gebildet  werden soll,  die aus
jeweils einem  Mitglied  der  Fraktion  der
Stadtverordnetenversammlung, der  Verwaltung,  der  Energieagentur
Brandenburg sowie  dem  Umweltbeirat,  in  beratender  Funktion,
bestehen soll.  Er  bittet  um  Zustimmung,  dass  diese  Arbeitsgruppe
gebildet und transparent sowie offen gestaltet werden kann.

Herr Tietz  stellt  dazu  einen  Änderungsantrag,  dass  der  Text  im
ersten Satz des letzten Absatzes wie folgt verändert/ergänzt werden
sollte: Dazu wird  eine  Arbeitsgruppe  Energie  aus  jeweils  einem
Mitglied der  Fraktionen der  Stadtverordnetenversammlung,  weiteren
interessierten Abgeordneten,  Vertretern  der  Verwaltung,  der
Energieagentur Brandenburg,  sowie  dem  Umweltbeirat,  in
beratender Funktion, gebildet.

Da keine  weiteren  Fragen  oder  Anmerkungen  bestehen,  bittet  Frau
Dr. Gebauer um Abstimmung zum Änderungsantrag.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 6 Nein-Stimmen: 10 Enthaltungen: 2

Nachdem es  keine  weiteren  Bemerkungen  gibt,  bittet  Frau  Dr.
Gebauer um Abstimmung.  

Die SVV  beschließt  nach  mehrheitlicher  Empfehlung  des  OB  Kremmen
vom 12.09.2022:

Der Städtebauliche  Rahmenplan  "Photovoltaik  -  Freiflächenanlagen"  der
Stadt Kremmen  soll  im  Zusammenhang  mit  den  Leitlinien
Photovoltaikanlagen  des  Umweltbeirates  weiterentwickelt,  und  um  die
Energieträger Wind,  sowie  regionale  Biomasse  mitsamt  deren
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Nutzungsmöglichkeiten in Kremmen ergänzt werden.

Dazu wird  eine  Arbeitsgruppe Energie  aus jeweils  einem  Mitglied  der
Fraktionen der  Stadtverordnetenversammlung,  der  Verwaltung,  der
Energieagentur Brandenburg  sowie  dem  Umweltbeirat,  in  beratender
Funktion, gebildet.  Die  Arbeitsgruppe  Energie  soll  darüber  hinaus
Vorschläge zur Koordination der laufenden Vorhaben machen können.

Stimmverhältnis: mehrstimmig
Abstimmung: laut Vorschlag

6 10 2

20. Beratung und Beschluss: Bewilligung von überplanmäßigen
Haushaltsmitteln für die Beschaffung von Vorräten für die Schulküche
Kremmen
Beschlussvorlage - 01-200-2022

Frau M.  Nebel  informiert,  dass  im  nächsten  Jahr  mehr  Kosten  für
die Schulküche  angesetzt  wurden,  da  eine  Kostensteigerung  der
Lebensmittel erfolgt  ist  und  dass  ist  auch  der  Grund,  warum schon
in diesem Jahr mehr Kosten für die Schulküche benötigt werden.

Nachdem es  keine  weiteren  Äußerungen  gibt,  bittet  Frau  Dr.
Gebauer um Abstimmung.  

Gemäß §70 BbgKVerf  in  Verbindung mit  der  Haushaltssatzung 2022 der
Stadt Kremmen  bedarf  die  Bewilligung  von  überplanmäßigen
Haushaltsmitteln der  vorherigen  Zustimmung  der  Stadtverordneten  der
Stadt Kremmen.

Die Stadtverordnetenversammlung  der  Stadt  Kremmen beschließt,  für  die
Beschaffung von  Vorräten  für  die  Schulküche  Kremmen  überplanmäßige
Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,00 EUR bereitzustellen.  

Stimmverhältnis: einstimmig
Abstimmung: laut Vorschlag

18 0 0

21. Anfragen und Informationen der Abgeordneten

Herr Koop  teilt  mit,  dass  er  in  der  letzten
Stadtverordnetenversammlung nachgefragt  hatte,  wann  und  wo  die
Stelle des  Hausmeisters  für  die  Kita  Sommerfeld  ausgeschrieben
wurde. Herr  Busse  antwortet,  dass  dies  nachgeholt  und  ihm
mitgeteilt wird.

Da es  keine  weiteren  Anmerkungen  und  Fragen  gibt,  schließt  Frau
Dr. Gebauer um 19:56 Uhr die öffentliche Sitzung.  

Dr. Stefanie Gebauer
Vorsitzender

Carmen Krüger
Schriftführerin
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